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Einführung: 
Thematik und Problemstellungen der Arbeit

Zahlen sind „Kommunikationsanweisungen, die es ermöglichen, an sich unwahr-
scheinlichen Kommunikationen Akzeptanz zu verschaffen“.1 Soweit eine Sicht der 
Soziologie auf die Zahlenverwendung. Die vorliegende Analyse knüpft an Zahlen 
im Verfassungsrecht an. Zahlen sind Verfassungsrechtsbegriffe. Sie sind Bestand-
teil des Verfassungstextes und durchschneiden mit einem Höchstmaß an semanti-
scher Präzision dessen maximale Unbestimmtheit. Zahlen treten außerdem in der 
Verfassungsrechtsprechung auf. Während die Literatur das „Potential“ der unbe-
stimmten Rechtsbegriffe der Verfassung bezweifelt, „subtile Unterscheidungen zu 
treffen“,2 sind sie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Ausgangs-
punkt von Quantifizierungen. Der Terminus „Quantifizierung“ geht auf das latei-
nische „quantum“ (= „wie groß“, „wie viel“) zurück3 und bezeichnet allgemein 
eine Charakterisierung in Zahlen bzw. als Menge.4 Im Verfassungsrecht bedeutet 
die Quantifizierung die Konkretisierung eines unbestimmten Verfassungsrechts-
begriffs zur numerisch bestimmten Größe, also einer qualitativen Vorgabe zur Zahl.5 

Die Auseinandersetzung mit Zahlen in einer verfassungsrechtlichen Arbeit über-
rascht. Dies liegt an der Vernachlässigung von Zahlen als Forschungsgegenstand 
in der (Verfassungs-)Rechtswissenschaft6 und mehr noch an ihrer Einordnung als  

 1 Bettina Heintz, Zahlen, Wissen, Objektivität: Wissenschaftssoziologische Perspektiven, 
in: Andrea Mennicken/Hendrik Vollmer (Hrsg.), Zahlenwerk, 2007, S. 65 (ebd.). 
 2 Josef Isensee, Zeitlicher Anfang des Rechts auf Leben: Der grundrechtliche Schutz des 
Embryos (2002), in: ders., Recht als Grenze – Grenze des Rechts, 2009, S. 33 (47). 
 3 „Quantifizierung“, Brockhaus Philosophie, 2004, S. 276 (Zitate ebd.). 
 4 „Quantifizierung“, Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der  
Philosophie, Bd. 7, 1989; „quantifizieren“, Duden, Bd. 5: Fremdwörterbuch, 10. Aufl. 2010, S. 873.
 5 Die Definitionen der Quantifizierung im/von Recht und die der Quantifikation unterschei-
den sich durch ihren Ausgangspunkt. Auch die Quantifikation bezeichnet die „Umformung der 
Qualitäten in Quantitäten“, sie bezieht sich aber auf Eigenschaften (Farben, Töne), die in Zah-
len bzw. der Messung zugängliche Größen (Schwingungszahlen, Wellenlängen) umgeformt 
werden. Quantifizierte Verfassungsrechtsbegriffe müssen nicht unbedingt Eigenschaften an-
geben. Sie sind bloß (zahlenmäßig) unbestimmt. „Quantifikation“, Duden, Bd. 5: Fremdwör-
terbuch, 10. Aufl. 2010, S. 873 (Zitat ebd.). Eine ausführliche Begriffsbestimmung der Quanti-
fizierung von (Verfassungs-)Recht findet sich unter A. im 1. Kapitel des dritten Teils. 
 6 Zu Zahlen im Recht Otto Depenheuer, Zählen statt Urteilen, SächsVBl. 2010, S.  177; 
ders., Vermessenes Recht, 2013; Bernhard Großfeld, Zeichen und Zahlen im Recht, 2. Aufl. 
1995; Reimer Schmidt, Zahlen im Recht – einige Bemerkungen, in: Claus-Wilhelm Canaris/
Uwe Diederichsen (Hrsg.), Festschrift für Karl Larenz, 1983, S. 559. Umfassende Analysen der 
Zahlenverwendung und -generierung im Verfassungsrecht unter Behandlung erkenntnistheo-
retischer, sprachtheoretischer, methodischer und kompetenzieller Probleme fehlen bislang. 
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„etwas Metajuristisches“:7 „Iudex non calculat“.8 Zahlen treten zwar im Verfas-
sungsrecht auf, sie werden aber vor allem mit den Naturwissenschaften assoziiert. 
Tatsächlich unterfallen Zahlen im verfassungsrechtlichen Verwendungskontext 
wider die naturwissenschaftlichen Rationalitätserwartungen jedenfalls auch einer 
geisteswissenschaftlichen Rationalität und geben mehr noch Einblick in die Ir-
rationalität des Verfassungsrechts. Es ist damit ein Spannungsfeld natur- und geis-
teswissenschaftlicher Rationalität(-serwartungen) eröffnet, das diese Arbeit bei 
der Untersuchung der Zahlenverwendung im Verfassungstext und der Zahlen gene-
rie rung auf der Grundlage des Verfassungstexts durch das Bundesverfassungs-
gericht zum Orientierungspunkt nimmt: Wie werden Zahlen – die typischerweise 
naturwissenschaftlicher Rationalität bzw. entsprechenden Rationalitätserwartun-
gen unterliegen – im Kontext des Verfassungsrechts mit seiner spezifisch geistes-
wissenschaftlichen Eigenrationalität verwendet und generiert? Sind die Spezifika 
der Zahlenverwendung und -generierung im Verfassungsrecht aus der verfassungs-
rechtlichen Binnenperspektive problematisch? Das vorgenannte Spannungsfeld 
wird aus unterschiedlichen Perspektiven ausgeleuchtet bzw. aufgelöst. Die Arbeit 
setzt sich mit dem Umfang, der Art und der Funktion der Zahlenverwendung so-
wie der Methodik und den kompetenzrechtlichen Folgeproblemen ihrer Generie-
rung auseinander. 

Die Spezifika der verfassungsnormativen Zahlenverwendung und -generie-
rung erhellen im Vergleich zur Zahlenverwendung und -generierung außerhalb 
des Rechts. Der erste Teil  der Arbeit, der zugleich ihr erkenntnistheoretisches 
Fundament bildet, zeichnet die Eigenrationalitäten des „tatsächlichen“ Zahlen-
gebrauchs nach. Der Einstieg in die Analyse erklärt sich dadurch: Bei Zahlen han-
delt es sich nicht um eine genuin juristische Fachterminologie. Als Sprechakte 
finden Zahlen nicht nur über die Verfassungsgrenze hinweg im einfachen Recht 
(unabhängig von verfassungsrechtlichem Einfluss), sondern auch unabhängig von 
rechtlichem Zugriff Verwendung. Darüber hinaus gilt auch jenseits des Fokus auf 
Zahlen, dass man Verfassungs- als Rechtsnormen nicht begreifen und anwenden  
kann, „ohne etwas von ihrem Regelungsbereich zu verstehen“.9 Die Analyse der 
Zahlenverwendung folgt der Unterscheidung von Norm und Regelungsbereich, 
dem geregeltem „Ausschnitt aus der Realität“ bzw. der „soziale[n] Wirklichkeit“.10 

 7 Reimer Schmidt, Zahlen im Recht – einige Bemerkungen, in: Claus-Wilhelm Canaris/Uwe 
Diederichsen (Hrsg.), Festschrift für Karl Larenz, 1983, S. 559 (ebd.). 
 8 Detlef Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 3. Aufl. 1983, S. 102 Nr. 150. 
 9 Brun-Otto Bryde folgert dies aus der in der juristischen Methodenlehre allgemein aner-
kannten Abhängigkeit jedes Verstehens von einem Vorverständnis. Ders., Verfassungsentwick-
lung, 1982, S. 23 (siehe dort auch Fn. 3). 
 10 Klaus F. Röhl/Hans Christian Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 648 (Zitat ebd.);  
Brun-Otto Bryde, Verfassungsentwicklung, 1982, S. 23 (siehe dort auch Fn. 3) u. 25. Bryde ver-
steht den Regelungsbereich weiter als den „Normbereich“ im Sinne der Terminologie Friedrich 
Müllers. Ersterer betreffe in den Worten des Bundesverfassungsgerichts einen „Lebenssachver-
halt“, letzterer den „bereits normativ bestimmte[n] Ausschnitt aus der Wirklichkeit“. Bryde nä-
hert sich Müller indes an, wenn er den Regelungsbereich seinerseits als normgeprägt darstellt. 
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Das Recht muss nicht nur anschlussfähig für die „Rechtswirklichkeit“ sein, die 
„Rechtswirklichkeit“ nimmt mehr noch in einer Umkehrung der um den geregelten 
Sachverhalt erweiterten, hierarchischen Normenpyramide auf das Recht Einfluss.11 

Der Blick auf die „Rechtswirklichkeit“ birgt eine Erklärung für die gegen-
über Zahlen geäußerten naturwissenschaftlichen Rationalitätserwartungen. Prä-
zise Zahlen, die von der Individualität der Erscheinungen abstrahieren, sind für 
die naturwissenschaftliche Erkenntnis prädestiniert. In der historischen Rück-
schau lässt sich darüber hinaus eine zunehmende, naturwissenschaftlicher Ratio-
nalität bzw. entsprechenden Rationalitätserwartungen unterliegende Zahlenver-
wendung beobachten. Vor diesem Hintergrund ist es umso unverständlicher, dass 
der Fokus der Rechtswissenschaften unverändert der (nichtnumerischen) Schrift 
als Kommunikationsmedium gilt. In einer zahlengeprägten „Gegenwartsgesell-
schaft“12 verfehlt diese einseitige Sichtweise die verwendeten Ausdrucksformen. 
Die „Wirklichkeit“, auf die das Recht regelnd zugreift, ist gleichwohl nicht um-
fassend verziffert. Die „Rechtswirklichkeit“ als Vergleichsebene der Analyse von 
Verfassungstext und Verfassungsrechtsprechung ist – hiervon mag der Fokus auf 
die Zahlen zunächst ablenken – geistes- und nicht naturwissenschaftlich erkannte 
„Wirklichkeit“. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Zahlenverwendung im Verfassungstext un-
tersucht. Zahlen werden gemeinhin mit einem naturwissenschaftlichen Verwen-
dungskontext assoziiert und im Recht erst recht nicht in der Verfassung vermutet. 
Von der Verfassung als rechtlicher Grundordnung des Gemeinwesens13 mit ih-
rem notwendig „fragmentarische[n] Charakter“14 werden allgemeine Regelungen, 
eine pathetische Sprache und philosophische Bezüge, nicht der Fokus auf Details, 
der die Verwendung von Zahlen bedeutet, erwartet. Es sollen die linguistischen 
Voraussetzungen dafür untersucht werden, dass Zahlen überhaupt in verschie-
denen Kommunikationssystemen verwendet werden können und dann die inter-
disziplinäre Kommunikation zwischen den Systemen erleichtern. Die Integration 
der Zahlen in den unbestimmten Grundgesetztext könnte nicht nur dazu führen, 
dass sich ihre Generierung von einem naturwissenschaftlichen Verwendungskon-
text unterscheidet. Sie könnte auch Auswirkungen auf die Zahlensemantik zeiti-
gen und Zahlen könnten sich entgegen ihrer assoziierten naturwissenschaftlichen 

 11 Vgl. zur Rezeptionsfähigkeit des Verfassungsrechts gegenüber den verwaltungsrecht-
lichen Normen, Funktionen und dogmatischen Strukturen anhand der Metapher des „lernen-
den Rechts“ Christian Waldhoff, Kann das Verfassungsrecht vom Verwaltungsrecht lernen?, in: 
Claudio Franzius u. a. (Hrsg.), Beharren. Bewegen., Festschrift für Michael Kloepfer, 2013, 
S. 261 ff. 
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